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Beitragsordnung 
 
Beitragsordnung des Radsport & Touren Verein Gotha e.V.  
(gemäß § 7 der Vereinssatzung) 
 
1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur 

Entrichtung von Beiträgen (§ 7 der Satzung) und Gebühren an den Verein. Sie ist 
Bestandteil der Beitrittserklärung. 

 
 
2.  Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der 

Mitgliederversammlung beschlossen. Gebühren legt der Vorstand fest. 
Die festgesetzten Beiträge treten am 28.07.07 in Kraft. 

 
 
3.  Jahresbeiträge: 
 

Beitragsform Mitgliedsform Jahresbeitrag 

01 Jugendliche (unter 18 Jahren) 18,- € 

02 Erwachsenen (über 18 Jahren) 36,- € 

03 Rentner / Pensionäre 18,- € 

04 Vereine 75,- € 

05 Unternehmen 200,- € 

06 Ehrenmitglieder beitragsfrei 

 
Alle ermäßigten Beitragsformen müssen beantragt und der Anspruch mit entsprechenden 
Unterlagen nachgewiesen werden. 
 
Die Aufnahmegebühr in den Verein beträgt:  10,- € 
 
 
4.  Veränderungen der persönlichen Angaben sind unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
5.  In dem Mitgliedsbeitrag ist der Anteil für die Versicherung der Vereinsmitglieder im 

Sportbetrieb enthalten. Diese bezieht sich jedoch nur auf die vom Verein 
ausgeschriebenen Veranstaltungen. 

 
 
6.  Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 31.01. jeden Jahres zu entrichten, wobei dies durch 

Überweisung oder Barzahlung beim Kassenwart erfolgen kann. Bei Versäumnis der 
Zahlung steht es dem Verein frei, Mahnungen mit einer Mahngebühr von 5€ pro 
Mahnung zu entsenden.  

 
 Beitragskonto: 
 K.Inh.: RST Gotha e.V.   
 Bank: Kreissparkasse Gotha 
 BLZ: 820 520 20 
 Ktn:  75 00 42 34 6 
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7. Bei Vereinseintritt ist ein prozentualer Mitgliedsbeitrag, bezogen auf den Jahresbeitrag 
von 12 Monaten, zu entrichten.  
Der Vereinsaustritt ist nur entsprechend § 6 Pkt.6 der Vereinssatzung möglich. 

 
 
8.  Die Mitglieder- und  Beitragsverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die 

personenbezogenen Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz 
gespeichert. 

 
 
9.  Mehrkosten für verschiedene Vereinsveranstaltungen können  anfallen. Diese sind von 

Veranstaltung zu Veranstaltung individuell zu handhaben. 
 
 


